
den Charakter der von ihm geleiteten Organisation. 
Der „Untersuchungsausschuß freiheitlicher Juristen“ 
galt trotz einiger Entscheidungen unserer Gerichte ge
gen Agenten dieser Vereinigung, trotz vielfacher Hin
weise in Presse und Rundfunk und trotz aller auf
klärenden Tätigkeit der Internationalen Vereinigung 
Demokratischer Juristen immer noch als eine seriöse 
„juristische Organisation“, deren Informationen und 
Hinweise Beachtung fanden. Jetzt ist dieser Nimbus 
durch die Entlarvung Erdmanns und einiger seiner 
Mitarbeiter zerstört.

Der Generalstaatsanwalt von Groß-Berlin hat auf 
der Grundlage der Dokumentation der Vereinigung 
Demokratischer Juristen Deutschlands* gegen Erdmann 
wegen fortgesetzter schwerer Urkundenfälschung, fort
gesetzten schweren Betrugs und fortgesetzter uner
laubter Führung eines akademischen Grades bei dem 
Generalstaatsanwalt beim Kammergericht in West
berlin Anzeige erstattet. Die Öffentlichkeit wartet auf 
die Mitteilung über das Ergebnis des eingeleiteten Er
mittlungsverfahrens, das nach der einwandfreien Do
kumentation sehr rasch zur Erhebung der Anklage und 
zur Durchführung eines Strafverfahrens führen müßte.

Gleichzeitig sollte der Generalstaatsanwalt in West
berlin auch ohne besondere Strafanzeige an Hand der 
ihm überreichten Dokumentensammlung weitere Er
mittlungsverfahren gegen die Mitarbeiter Erdmanns 
einleiten, die in ähnlicher Weise belastet und als Ver
brecher entlarvt sind. So ist der Persönliche Referent 
und besondere Vertraute Erdmanns ein gewisser Dr. 
Karl P e r n u t z alias Heinz H i l l e ,  der während der 
Nazizeit stellvertretender Kreishauptmann in den ok-

* Die Dokumentation wird mit Fotokopien in einem aus
führlichen Sonderheft der Zeitschrift der Vereinigung Demo
kratischer Juristen Deutschlands „Demokratie und Recht“ 
demnächst veröffentlicht werden.

kupierten Gebieten Polens war und in der Kriegsver
brecherliste der Vereinten Nationen unter Ziff. 755 
verzeichnet ist. Auch der „Landwirtschaftsspezialist“ 
Hermann W e g n e r  alias W e s t p h a l  hatte sich be
reits 1946 durch Fragebogenfälschungen und unrichtige 
eidesstattliche Versicherungen über seine faschistische 
Vergangenheit bis zum Ministerialdirektor in der da
maligen Landesregierung Brandenburg emporgeschwin
delt und dabei unsaubere Geschäfte gemacht, derent
wegen er zu Recht bestraft werden mußte. Nach seiner 
Haftentlassung fand er bei Erdmann im „Unter
suchungsausschuß“ einen einträglichen Posten. Weitere 
verbrecherische Mitarbeiter des Erdmann sind der 
jetzige Referent für „Flüchtlings wesen“ Bernhard 
F1 e u r i n- alias B l u m ,  der seine Zugehörigkeit zur 
SA ebenfalls durch Fragebogenfälschung verleugnete, 
sowie der wegen Sexualverbrechens an Minderjährigen 
vorbestrafte S c h l o t t - K o t s c h o t e ,  auf deren 
Zeugnis für seine Ehrbq§keit sich Erdmann in ver
schiedenen Fragebogen ausdrücklich berufen hat.

Der Hochstapler Horst Erdmann ist inzwischen auf 
Grund des erdrückenden Dokumentenmaterials von 
seiner Funktion als Chef des Untersuchungsausschusses 
freiheitlicher Juristen „zurückgetreten“. Was aber ge
schieht mit der Organisation? Wird sie zur Verhütung 
weiterer Verbrechen aufgelöst? Das ist die entschei
dende Forderung aller fortschrittlichen und friedlieben
den Menschen. Es geht nicht nur um die — notwen
dige — Entlarvung und Bestrafung einiger Verbrecher. 
Es geht um die demokratische Wiedervereinigung 
Deutschlands, für die die Auflösung der verbrecheri
schen Agenten- und Spionageorganisationen in West
berlin und Westdeutschland eine wichtige Voraus
setzung ist. Um dieses Ziel geht der Kampf der Ver
einigung Demokratischer Juristen Deutschlands und 
aller anständigen und ehrlichen Deutschen.

R e c h t s p r e c h u n g
Strafrecht

§ 1 StEG.
1. Der rechtspolitische Sinn des § 1 StEG besteht 

darin, daß der Arbeiter-und-Bauern-Staat dann von 
dem einschneidenden Zwang einer Freiheitsentziehung 
absehen und mit der Bestrafung in erster Linie dem 
politisch und moralisch erziehenden Einfluß unserer 
sozialistischen Gesellschaft selbst Raum geben will, 
wenn eine Straftat im Hinblick auf ihre Art und 
Schwere für die volksdemokratische Staats- und Ge
sellschaftsordnung weniger gefährlich ist und der 
Rechtsbrecher bereits über genügend eigene gesell
schaftliche, politische, moralische und charakterliche 
Qualitäten verfügt, die ihn unter dem Eindruck einer 
Strafe ohne Freiheitsentziehung zu einem künftighin 
rechtlich und gesellschaftlich verantwortungsbewußten 
Verhalten zu bestimmen vermögen.

2. Wird ein Täter wegen mehrerer selbständiger 
strafbarer Handlungen verurteilt, so dürfen die Einzel
strafen nicht teils bedingt, teils unbedingt ausgesprochen 
werden. Die bedingte Verurteilung muß sich auf die 
Gesamtstrafe beziehen.

3. Vorstrafen dürfen nur beachtet werden, wenn sie 
nach dem StRG vom 11. Dezember 1957 noch nicht 
getilgt sind.

OG, Urt. vom 24. Juni 1958 - 2 Zst III 19/58.
Das Kreisgericht O. hat am 21. Februar 1958 verurteilt:

1. Den Angeklagten W. wegen Diebstahls von Volks
eigentum (§ 29 StEG) bedingt zu zwei Monaten Gefäng
nis mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren und we
gen Vortäuschung einer Straftat (§ 145 d StGB) zu drei 
Monaten Gefängnis,

2. den Angeklagten R. wegen Diebstahls von Volks
eigentum (§ 29 StEG) bedingt zu drei Monaten Gefäng
nis mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren und

3. den Angeklagten Z. wegen Hehlerei (§ 259 StGB) zu 
100 DM Geldstrafe.
Das Urteil beruht auf folgenden Feststellungen:

Im Sommer 1957 hatte der Angeklagte W. gemeinsam 
mit dem jetzt flüchtigen Angeklagten R. und dem eben
falls flüchtigen F., gegen den das Verfahren abgetrenrit 
worden ist, im Steinbruch L. im Auftrag ihres Betriebes 
einen Bagger aufzurüsten. Im Anschluß daran entschlossen 
sie sich auf Vorschlag des Angeklagten R., die von der 
Verwaltung des Steinbruchs zur Verfügung gestellten und 
nun herumliegenden, z. T. beschädigten Kanthölzer (insge
samt etwa 1 cbm) zu verkaufen. Sie luden das Holz, das 
einen Wert von etwa 40 DM hatte, auf das Dumperfahr
zeug Ws., fuhren zur Gastwirtschaft des Mitangeklagten Z. 
und boten es diesem zum Kauf an. Obwohl Z. den gegebe
nen Umständen nach annehmen mußte, daß das Holz aus 
einer strafbaren Handlung herrührte, kaufte er es, ohne 
es sich anzusehen, für 20 DM.

Nach Entdeckung und Aufklärung des Diebstahls ver
suchte der Angeklagte W. einige Zeit später, am 10. August 
1957, sich in seiner Unterkunft das Leben zu nehmen. Er 
brachte sich mit einem von einem Kollegen im Zimmer 
liegengelassenen Fahrtenmesser mehrere Verletzungen an 
der Stirn und beiden Handgelenken bei, rief aber dann aus 
Furcht, zu verbluten, laut um Hilfe. Der daraufhin 
alarmierten Volkspolizei erklärte er, von einem Kollegen 
und zwei Unbekannten überfallen und beraubt worden zu 
sein. Bei seiner Vernehmung am darauffolgenden Morgen 
stellte sich jedoch die Unwahrheit dieser Angaben heraus.

Der Generalstaatsanwalt hat die Kassation dieses Urteils 
beantragt. Der Antrag ist begründet.

Aus den G r ü n d e n :
Die bedingte Verurteilung der Angeklagten W. und 

R. wird ausschließlich darauf gestützt, daß der Wert 
des gestohlenen Holzes — d. h. der durch den gemein
schaftlichen Diebstahl bewirkte materielle Schaden für 
das sozialistische Eigentum — gering ist. Dieser Um
stand rechtfertigt für sich allein nicht die bedingte Ver
urteilung. Zwar ist der Umfang des materiellen 
Schadens stets ein wichtiges objektives Kriterium für 
den Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit der begange
nen Tat und dementsprechend auch für die Strafzu
messung; deshalb ist er auch in jedem Falle möglichst 
genau aufzuklären und im Urteil festzustellen und zu 
würdigen.
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